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Absender:									Datum:

_____________________	_______     				            _______________

____________________________					

____________________________					




An das
Amtsgericht Biberach - Nachlassgericht -
Alter Postplatz 4
88400 Biberach

Hausanschrift: Zeppelinring 8  88400 Biberach
  
Datenblatt zur Vorbereitung einer Ausschlagung

  	in einem Nachlassfall im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Biberach

	(falls bekannt) Az: ________________________________________________________

  	in einem auswärtigen Nachlassfall. Ich habe jedoch meinen Wohnsitz im hiesigen Gerichtsbezirk des Amtsgerichts Biberach.

(falls vorhanden /bekannt): 

 Kopie des Anschreibens des Nachlassgerichts ist beigefügt.

 Die Anschrift und das Aktenzeichen des zuständigen Nachlassgerichts teile ich wie 
    folgt mit:

________________________________________________________________________


a) Daten des Erblassers:

	Familienname:
	

	Geburtsname:
	

	Vorname/n (alle):
	

	Geburtsdatum:
	

	Letzte Anschrift
PLZ, Ort, 
Straße u. Haus-Nr.:
	

	Sterbetag und-ort:
	

	Staatsangehörigkeit:
	







b) [bookmark: TM43951]Daten des/der Ausschlagenden:

	Familienname:
	

	Geburtsname:
	

	Vorname/n (alle):
	

	Geburtsdatum:
	

	Anschrift
PLZ, Ort, 
Straße u. Haus-Nr.:
	

	Verwandtschaftsverhältnis:
	



c) Soweit mehrere Personen in einem Termin die Ausschlagung erklären Daten des/der weiteren Ausschlagenden:

	Familienname:
	

	Geburtsname:
	

	Vorname/n (alle):
	

	Geburtsdatum:
	

	Anschrift
PLZ, Ort, 
Straße u. Haus-Nr.:
	

	Verwandtschaftsverhältnis:
	




	Familienname:
	

	Geburtsname:
	

	Vorname/n (alle):
	

	Geburtsdatum:
	

	Anschrift
PLZ, Ort, 
Straße u. Haus-Nr.:
	

	Verwandtschaftsverhältnis:
	



Ggf. weitere Daten von weiteren Beteiligten auf einem Extrablatt vermerken. 







	Familienname:
	

	Geburtsname:
	

	Vorname/n (alle):
	

	Geburtsdatum:
	

	Anschrift
PLZ, Ort, 
Straße u. Haus-Nr.:
	

	Verwandtschaftsverhältnis:
	




d) Soweit durch einen (mit)sorgeberechtigten Elternteil die Ausschlagung für ein minderjähriges Kind 
    erfolgt Daten des/der Sorgeberechtigten:

	Familienname:
	

	Geburtsname:
	

	Vorname/n (alle):
	

	Geburtsdatum:
	

	Anschrift
PLZ, Ort, 
Straße u. Haus-Nr.:
	

	Verwandtschaftsverhältnis:
	



Anmerkung: Die Daten des/der minderjährigen Kindes / Kinder sind unter c) anzugeben und ein Vermerk bei Verwandtschaftsverhältnis vertreten durch … (Angabe der Namen der Sorgeberechtigten) einzutragen. Dies insb. dann, wenn die Kinder durch die Ausschlagung eines Elternteils zur Erbfolge gelangen.

Beachten Sie hierzu auch das beigefügte Merkblatt. 

[bookmark: TM43056][bookmark: TM43017]Mir/Uns ist bekannt, dass die Datenermittlung lediglich der Vorbereitung des Termins dient und nicht die Wirkung einer Ausschlagung hat. Ein Merkblatt zur Erbschaftausschlagung habe/n ich/wir erhalten.

Für Rückfragen /Terminvereinbarung wird folgende Telefonnummer mitgeteilt; geben Sie bitte vorsorglich auch Ihre Email-Adresse an:

___________________________________________________________________
(bitte mindestens eine Rufnummer angeben ggf. Festnetz + Mobil)


--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Email-Adresse


___________________________________________________________________
Ort, Datum, 					Unterschrift/en



Merkblatt zur Erbschaftsausschlagung
Dieses Merkblatt enthält allgemeine Hinweise.

Wie und wo können Sie die Erbschaft ausschlagen?
Sie können die Erbschaft nach § 1945 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ausschlagen, indem Sie dem Nachlassgericht eine Ausschlagungserklärung einreichen, bei der Ihre Unterschrift durch einen Notar beglaubigt ist (im Bundesland Hessen auch durch das Ortsgericht) oder indem Sie die Ausschlagung zur Niederschrift des zuständigen Nachlassgerichts persönlich erklären oder durch eine mit einer öffentlich beglaubigten Vollmacht ausgestattete Person erklären lassen.
Eine bloße schriftliche Ausschlagungserklärung ohne notarielle Beglaubigung Ihrer Unterschrift genügt also nicht.

Zuständiges Nachlassgericht ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Verstorbene zum Todeszeitpunkt seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat. Hatte er zu diesem Zeitpunkt im Inland keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist das Amtsgericht im Bezirk des letzten gewöhnlichen Aufenthalts im Inland zuständig. Bestand nie ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland ist das Amtsgericht Schöneberg, Grunewaldstraße 66/67, 10823 Berlin, zuständig.
Des Weiteren ist auch das Nachlassgericht zuständig, in dessen Bezirk der Ausschlagende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soll die Ausschlagung durch ein Nachlassgericht beurkundet werden, wird um telefonische Vereinbarung eines Termins mit dem zuständigen Bezirksnotar/Rechtspfleger zur Aufnahme Ihrer Erklärung gebeten.

Bei Auslandsaufenthalt oder Auslandswohnsitz können Sie bei der deutschen Botschaft oder einem deutschen Konsulat die Erbschaft ausschlagen. Für die Form der Erklärung genügt auch die Einhaltung der Formerfordernisse nach dem Recht des ausländischen Staates.

Innerhalb welcher Frist können Sie ausschlagen?
Die Ausschlagungserklärung muss innerhalb der Ausschlagungsfrist beim Nachlassgericht eingehen. Die Frist beträgt 6 Wochen. Die Frist beträgt 6 Monate, wenn der Erblasser seinen letzten Wohnsitz nur im Ausland gehabt hat oder wenn Sie sich bei Beginn der Frist im Ausland aufhalten. Die Frist beginnt mit Kenntnis vom Anfall und dem Grunde der Berufung als Erbe. Sind Sie durch Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbvertrag) berufen, so beginnt die Frist frühestens mit der Bekanntgabe der Verfügung durch das Gericht (§ 1944 BGB). 
Beachten Sie bitte, dass die Ausschlagungsfrist nicht verlängert werden kann!

Welche Besonderheiten gelten bei Minderjährigen?
Durch die Ausschlagung kann die Erbschaft an eigene Kinder/Abkömmlinge anfallen, so dass diese zur Erbfolge gelangen. 
Für minderjährige Kinder muss der gesetzliche Vertreter (z. B. die Eltern, der verwitwete Elternteil, der geschiedene Elternteil, dem die elterliche Sorge allein übertragen wurde, der Vormund usw.) die Erbschaft ausschlagen. Besteht ein gemeinsames Sorgerecht, müssen beide Elternteile ausschlagen. Geben Sie bitte in jedem Fall konkret an, wer das Sorgerecht ausübt und geben Sie im Datenblatt also die Daten der Kinder und der elterlichen Sorgeberechtigten an.
Wird die Erbschaft für einen Minderjährigen ausgeschlagen, so ist hierfür grundsätzlich die Genehmigung des Familiengerichts (auch bei Ausschlagung durch Vormund oder Pfleger) erforderlich. Tritt der Anfall der Erbschaft an das Kind aber erst infolge der Ausschlagung des Elternteils ein, der das Kind vertritt, so ist die Genehmigung nur erforderlich, wenn dieser neben dem Kind berufen war oder nicht sorgeberechtigt ist.

Welche Besonderheiten gelten bei volljährigen Personen, die unter gerichtlicher Betreuung oder Pflegschaft stehen? 
Ähnliches wie bei Minderjährigen gilt für volljährige Personen, die unter gerichtlicher Betreuung oder Pflegschaft stehen. Hier muss gegebenenfalls der Betreuer oder Pfleger die Erklärung abgeben; für die in diesem Fall ausnahmslos erforderliche Genehmigung ist das Betreuungsgericht zuständig. Auch diese Genehmigung muss dem Nachlassgericht innerhalb der Ausschlagungsfrist vom Betreuer oder Pfleger mitgeteilt werden. 

Welche Folgen hat die Ausschlagung? 
Wenn Sie die Erbschaft ausschlagen, werden Sie so behandelt, als ob Sie zur Zeit des Erbfalls nicht gelebt hätten, d. h. die Erbschaft fällt nun demjenigen an, der in diesem Fall an Ihrer Stelle berufen sein würde (§ 1953 Abs. 2 BGB). 

Bei gesetzlicher Erbfolge (d. h. wenn keine bzw. keine wirksame Verfügung von Todes wegen vorliegt) gilt: 
Wenn Sie Kinder haben, geht der durch Sie ausgeschlagene Erbteil auf diese über. Zum Zwecke deren Benachrichtigung vom Anfall der Erbschaft wird um Angabe deren Namen, Geburtsdaten und Anschriften gebeten. Sind Ihre Kinder noch minderjährig, gelten die oben für Minderjährige erläuterten Besonderheiten. 

Sollten Sie keine Kinder haben, geben Sie diese Tatsache bitte an sowie ebenfalls Namen, Geburtsdaten und Anschriften derjenigen anderen Personen (auch ihrer gesetzlichen Vertreter), denen die Erbschaft infolge Ihrer Ausschlagung anfällt (z. B. Eltern, Geschwister). Auskunft zur gesetzlichen Erbfolgeordnung können Sie beim zuständigen Nachlassgericht oder dem Notar, der Ihre Unterschrift beglaubigt, erhalten. 

Bei Erbfolge aufgrund Verfügung von Todes wegen: 
Hier ist der Inhalt der Verfügung maßgebend; in der Regel sind Ersatzerben bestimmt. Ggf. sind also die aktuellen Daten dieser Personen anzugeben, soweit sie sich nicht aus der Verfügung ergeben. 

Welche Folgen hat es, wenn Sie sich nicht äußern? 
Wenn Sie zur Erbschaftsannahme keine Erklärung abgeben, gilt die Erbschaft nach Ablauf der Ausschlagungsfrist als angenommen mit der Folge, dass das gesamte Vermögen des Erblassers - auch etwaige Schulden! - auf Sie (ggf. zusammen mit anderen Miterben) übergeht.

Keine Ermittlungspflicht des Nachlassgerichts 
Ob eine Erbausschlagung wirksam ist, wird vom Nachlassgericht nur in einem kostenpflichtigen Erbscheinsverfahren geprüft (in der Regel findet ein solches Verfahren nur bei werthaltigen Nachlässen statt). 
Das Nachlassgericht übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit etwaiger Angaben von Beteiligten / Ausschlagenden (insbesondere zum Wert und Bestand des Nachlasses) keine Gewähr. Es bleibt Ihnen selbst überlassen, welche Ermittlungen Sie hierüber anstellen wollen. Über die tatsächliche Höhe des Nachlasses liegen also dem Nachlassgericht keine gesicherten Erkenntnisse vor. Dies zu ermitteln, ist auch nicht Aufgabe des Nachlassgerichts. 



